Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
Unterweisungsinhalt: Umgang mit Brennschneideinrichtungen
	Unternehmen:
	

	Durchgeführt von:
	

	Durchgeführt am:
	



	Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefährdungen, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz):
geeignete Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe mit Ledergamaschen tragen
Haut möglichst vollständig durch Arbeitskleidung abdecken
Kleidungsbrand vermeiden durch Verwendung schwerentflammbarer Arbeitsanzüge (keine Verschmutzung durch Öle, Fette u. a.)
Lederschürze verwenden
Augenschutz (z. B. Schutzbrille) benutzen
Gehörschutz (Gehörschutzstöpsel, Kapselgehörschützer) tragen
im Bereich von Baggern Schutzhelm benutzen
bei Gefahrstoffeinwirkung (z. B. Rauche) Atemschutz benutzen
PSA pfleglich behandeln
defekte und/oder verunreinigte PSA austauschen
beim Brennschneiden von Teilen mit Anhaftungen (z. B. Rostschutzanstriche, Lacke, Isolationen) geeigneten Atemschutz auswählen
unbedingt vorhandene Atemschutzgeräte (Typ eintragen) einsetzen:
bei erhöhtem Atemwiderstand, Störungen am Gerät oder Unwohlsein bei der Benutzung Arbeit einstellen und aufsichtsführende Person benachrichtigen
Atemschutzgeräte bei Arbeitsende sauber, trocken und hygienisch aufbewahren, reinigen und desinfizieren
Filter regelmäßig austauschen (Zeitintervall eintragen)
Arbeitsposition außerhalb der Rauchfahne einnehmen; Rauchgasabsaugeinrichtungen einsetzen
vorhandene Isolierungen, Beschichtungen, Schmierstoffe soweit wie möglich vor dem Brennen mechanisch 
oder manuell entfernen
am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen oder Lebensmittel aufbewahren
vor Pausen Hände und Gesicht waschen und nach Schichtende duschen
Hautschutz-, Reinigungs- und Pflegemittel gemäß Hautschutzplan benutzen
Straßen- und Arbeitskleidung getrennt aufbewahren
vor Beginn der Arbeiten alle brennbaren Materialien aus dem Arbeitsbereich und der unmittelbaren Arbeitsumgebung sowie brennbare Anhaftungen am Schneidgut entfernen
Kontrolle des Brennguts auf Spreng- und Hohlkörper; bei Auffinden von Sprengkörpern Meldung an die aufsichtsführende Person
vor dem Brennschneiden von Hohlkörpern Entlastungsöffnungen mechanisch und ohne Brennen anbringen
keine Teile der Sauerstoffversorgung mit öl- und fetthaltigen Gegenständen, wie Lappen oder Handschuhen, berühren
Gefährdungen anderer durch Funkenflug, Spritzer usw. vermeiden
zu folgenden Betriebseinrichtungen sind die aufgeführten Sicherheitsabstände einzuhalten
z. B. Tankanlagen, Ölabscheider: 20 Meter
Gasversorgungseinrichtungen
beim Brennschneiden in der Nähe brandgefährdeter Bereiche (z. B. bei Abbrucharbeiten) ortsfeste und brennbare Einrichtungen abdecken/abschirmen; nach Abschluss der Arbeiten Brandwache stellen
Kleidung niemals mit Sauerstoff abblasen
Im Brandfall:
Gaszufuhr unterbinden
Löscheinrichtungen (z. B. Feuerlöscher, Löschwasser) einsetzen
PSA benutzen
Druckgasbehälter aus dem Gefahrbereich entfernen bzw. mit Löschwasser kühlen
Aufsichtsführende Person informieren
Feuerwehr alarmieren
bei Brandbekämpfung geht Eigensicherheit vor Sachschutz
Arbeitsbereich frei von Stolperstellen und rutschigem Material halten (z. B. Reste geschnittener Schrottteile)
[bookmark: _GoBack]für einen ausreichenden Bewegungsfreiraum und Verkehrsweg (z. B. auch für Fluchtzwecke) sorgen
sichere Standposition einnehmen – möglichst ohne Zwangs- oder Rumpfbeugehaltung (Lanzenauswahl)
beim Schneiden von langem oder großvolumigem Material Herab- und Umfallen geschnittener Teile verhindern (z. B. Stabilisieren, Unterstützen)
Brennschneideinrichtung vor Beginn der Arbeiten auf Mängel hin überprüfen; Mängel der aufsichtsführenden Person melden
Gasflaschen gegen Umfallen sichern
für den Flaschentransport und die -lagerung die vorgesehenen Flaschengestelle oder -karren verwenden
Gasschläuche vor mechanischer Beschädigung (z. B. Überfahren durch Bagger/Fahrzeuge) und Anbrennen schützen
Gasflaschen nicht in Verkehrsbereichen oder unter Erdgleiche lagern
Flaschenventile bei Arbeitsunterbrechung zu schließen; beim Schließen zuerst das Brenngas- und danach das Sauerstoffventil schließen; beim Zünden zuerst das Sauerstoff- und danach das Brenngasventil öffnen
Brenner nie in geschlossenen Behältern ablegen oder an die Armaturen hängen; vorgesehene Ablagestellen nutzen
eingetretene Schäden an Teilen der Gasversorgung (z. B. Ventile, Druckminderer, Manometer) sofort an die aufsichtsführende Person melden; eigenmächtige Reparaturen unterlassen
die allgemeinen Betriebsanweisungen beachten
Freigabeschein zum Brennen kritischer Schrottteile (z. B. Behälter, Tanks, Kessel) beachten
durch die aufsichtführende Person vorgegebene Verfahrensweise für die Zerlegung der Schrottteile einhalten
bei der Durchführung von Demontage und Abbrucharbeiten die dafür vorgesehene Abbruchanweisung einhalten


Name und Unterschrift der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe.
	Name, Vorname, Unterschrift
	Name, Vorname, Unterschrift

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Bemerkungen:
	

	
	

	Unterschrift der unterweisenden Person
	Geschäftsleitung z.Kt.



Die Unterweisungsinhalte müssen an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden.	Stand: 12/2015
